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Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle VI.1 zum Bundesbesoldungsgesetz

Anlage 16
Gültig ab 01.01.2017

Auslandszuschlag

Grundgehaltsspanne

VI.1 (Monatsbeträge in Euro)

Auslandsbesoldung

Anhang 23

Anlage (gültig ab 1. August 2016)

Zuschläge nach den §§ 59 bis 61

(1) Der Kindererziehungszuschlag nach §  59 Absatz  1 
beträgt für jeden Monat der Kindererziehungszeit 2,87 
Euro.

(2) Der Kindererziehungsergänzungszuschlag nach §  59 
Absatz 5 beträgt für jeden angefangenen Monat, in dem 
die darin genannten Voraussetzungen erfüllt werden:

1.  im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1
Buchstabe a 0,87 Euro,

2.  im Fall von § 59 Absatz 5 Nummer 1
Buchstabe b 0,64 Euro.

(3) Der Kinderzuschlag nach §  60 Absatz  1 beträgt für 
36 Monate der Kindererziehungszeit je Monat 1,73 Euro.

(4) Der Pfl egezuschlag nach §  61 Absatz  1 beträgt für 
jeden Kalendermonat der nicht erwerbsmäßigen Pfl ege 
einer oder eines

1.  Schwerstpfl egebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 3
des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pfl ege-
versicherung – vom 26. Mai 1994 (BGBl.  I S.  1014,
1015) in der jeweils geltenden Fassung), wenn sie oder
er mindestens

a) 28 Stunden in der Woche gepfl egt wird,  2,00 Euro,

b) 21 Stunden in der Woche gepfl egt wird,  1,49 Euro,

c) 14 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 1,00 Euro;

2.  Schwerpfl egebedürftigen (§  15 Absatz  1 Nummer  2
des Elften Buches Sozialgesetzbuch), wenn sie oder er
mindestens

a) 21 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 1,33 Euro,

b) 14 Stunden in der Woche gepfl egt wird,  0,90 Euro;

3.  erheblich Pfl egebedürftigen (§ 15 Absatz 1 Nummer 1
des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 0,67 Euro.

(5) Der Kinderpfl egeergänzungszuschlag nach §  61 Ab-
satz  3 beträgt für jeden Kalendermonat der nicht er-
werbsmäßigen Pfl ege eines Kindes, das

1.  schwerstpfl egebedürftig (§ 15 Absatz 1 Nummer 3 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist, und mindestens

a) 28 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 1,00 Euro,

b) 21 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 0,75 Euro,

c) 14 Stunden in der Woche gepfl egt wird,  0,50 Euro;

2.  schwerpfl egebedürftig (§  15 Absatz  1 Nummer  2 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist, und mindestens

a) 21 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 0,66 Euro,

b) 14 Stunden in der Woche gepfl egt wird, 0,45 Euro;

3.  erheblich pfl egebedürftig (§  15 Absatz  1 Nummer  1
des Elften Buches Sozialgesetzbuch) ist, 0,34 Euro.




